
Umweltziele 
für den Kanton Zürich 
bis 2015
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Umweltziele 
für den Kanton Zürich 
bis 2015
Sehr geehrte Damen und Herren des Kantonsrats

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und wünschen Ihnen, 
dass Sie in Ihrem Amt viel Befriedigung finden. Zusammen 
mit Ihnen wollen wir in den nächsten vier Jahren folgende 
Umweltziele erreichen:

1.	Bodenverbrauch eindämmen

•	 Siedlungsgebiet definitiv begrenzen.
•	 Bauen ausserhalb Bauzone: Für eine restriktive Bewilli-

gungspraxis sorgen.
•	 Keinen zusätzlichen Boden für Verkehrsinfrastrukturen 

verbrauchen.
•	 Siedlungsentwicklung auf Stadtlandschaft und urbane 

Wohnlandschaft konzentrieren.

2.	Energiewende einleiten

•	 Erneuerbare Energien fördern unter Sicherung natur- 
naher Lebensräume und wertvoller Landschaften.

•	 Ausstieg aus der Atomenergie per 2035 planen.
•	 Strategie vorlegen zum Erreichen des 2000 - Watt - Ziels 

bis 2050.
•	 Anreize für eine sparsame und effiziente Energienutzung 

schaffen.

3.	Biodiversität fördern

•	 Mittel bereit stellen zur vollständigen Umsetzung des 
Naturschutzgesamtkonzepts (NSGK) und des Wald-
entwicklungsplans (WEP) bis 2025.

•	 Strategie entwickeln zur Umsetzung von Revitalisie-
rungsmassnahmen für prioritäre Gewässer im Sinne des  
kantonalen Wiederbelebungsplans für Fliessgewässer 
bis 2050.

•	 Bedrohte Arten fördern.


